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‚Nachträge Z Geschichte des Kloöosters (+50€e88S8.
In der des Jhrh Wr Groeés verpflichtet, Jährlich

ın das Schloss Klamma AL Semering R Khrung e1In Handtuch
Z 1jefern. (Famılienbuch des Sigmund voNxn Herberstein.)

Im 16658 verglich sich das Kloster mit dem Reetor des
Grazer Jesuiten-Colleg1ums ber die Lehenschaft und das Präsen-
tationsrecht des Benefieiums St Sehastıan Z Krieglach. (Beıträge
A Kd. stelerm. u 90.)

Aahr 1683 Die Türkengefahr erregte be1 den Nonnen solche
Furcht, dass 1E ernstlich V orbereıtungen ZUT Elucht traten. Die
Reglerung beruhigte 41 e mıt der Krklärung, dass (*+0ess nıchts
vAr fürchten habe hıstor. St. 31 85.)

Jahr 1694 Der (7+0esser Organıst Kranz 1 ’Homas Prnne-
COM poNnırt die Musik A dem Leobener (7ymnasıum anf-
geführten Schauspiele „Poena taliıonıs.“ (Admonter Archiv.)

Im 1705 wollte der Kapuzıner Joh AnNt de Luecca das
Kloster besuchen, wurde aber durch eıne Re1ise nach 1len ın
seınem Vorhaben gehindert. Kr schrieh aber, 26 Juli werde
viß die Frauen AUS der kKerne segnen. An diesem Tage wuS
man die schon acht TE gelähmte Nonne Xaverlıa VOI Mauerburg
1n den Chor, S1e während der MeSSC völlige Genesung
erlangte. (Admonter Archiv.)-— 5  (  „ Nachträge zur Geschichte des Klosters Goess.  _In der Mitte des 16. Jhrh. war Goess verpflichtet, jährlich  in das Schloss Klamma am Semering als Ehrung ein Handtuch  zu liefern. (Familienbuch des Sigmund von Herberstein.)  Im J. 1668 verglich sich das Kloster mit dem Rector des  Grazer Jesuiten-Collegiums über die Lehenschaft und das Präsen-  tationsrecht des Beneficiums St. Sebastian zu Krieglach. (Beiträge  z. Kd. steierm. G. Qu. 24. 50.)  Jahr 1683. Die Türkengefahr erregte bei den Nonnen solche  Furcht, dass sie ernstlich Vorbereitungen zur Flucht trafen. Die  Regierung beruhigte sie mit der Erklärung, dass Goess nichts  zu fürchten habe. (Mith. d. histor. V. f. St. 31. 88.)  Jahr 1694. Der Goesser. Organist Franz Thomas Prunner  componirt die Musik zu dem am Leobener Gymnasium auf-  geführten Schauspiele „Poena talionis.“ (Admonter Archiv.)  Im J. 1705 wollte der Kapuziner Joh. Ant. de Lucca das  Kloster besuchen, wurde aber durch eine Reise nach Wien in  seinem Vorhaben gehindert. Er schrieb aber, am 26. Juli werde  er die Frauen aus der Ferne segnen.  An diesem Tage trug  man die schon acht Jahre gelähmte Nonne Xaveria von Mauerburg  in den Chor, wo sie während der Me  ß  e völ-1ige _ Genesung  erlangte. (Admonter Archiv.),  S  €  A  Jahr 1725. Der gelehrte Bene  d  2 Mal R Berahand  Pez kommt nach Goess, wo seine Fertigkeit, alte Handschriften  zu lesen, die Nonnen in Erstaunen setzte. (Histor. polit. Blätter,  Bd. 109, S. 319.)  Die Tracht der Cistercienser nach deni liber üs‘uu:m  und den Statuten.  Von Ludwig Dolberig in Ribnitz  (Schluss zu Heft III. 1893, S. 359—367.)  Die Farbe der , Cistercienser - Cucullen, wird män sagen  müssen, war Anfangs unr verschwindend kurze  Zeit schwarz,  dann aber statutenmässig weiss; daneben ‚aber, vielleicht weil  sie zu leicht Schmutz aufnahm, dann auch wohl weil graue Wolle  reichlicher zur Verfügung stand, kam zumal in Deutschland Grau  auf für innerhalb und ausserhalb der Klöster, und konnte dort  kaum ganz wieder in M. A. verdrängt werden, obschon seit der  Zeit der grossen Kirchenversammlungen die Statuten für das  Verweilen aussen die schwarzen und die weissen für den Auf-  enthalt in den Abteien und zumal für den Dienst im Chore  dm‘1-chzm°ühren eifrig éi(:h bestrebten.Jahr 25 Der gelehı C Bene ietiner von Melk Bernhard
Pez kommt nach Goess, seıne Fertigkeıit, alte Handschrıften

lesen, dıe Nonnen In Krstaunen seiztie (Hıstor. polhit. Blätter.,
Bd LO9, S O19

Die Tracht. der Cistercienser ach dem er us‘uu“m
und den Statuten

Von Ludwig Dolberg 1n Ribnitz.
(Schluss /AN He LLL 1893, 359—367.)

Die e der Cistercienser - Cucullen, wIrd Man sagen
müssen, ar Anfangs unr verschwindend kurze Zieit schwarz,
dann aber statutenmässıg WeE1SS; daneben aber, vielleicht weıl
sıe 7i Jeicht Schmutz aufnahm, dann auch ohl weıl Wolle
reichlicher Verfügung stand, kam zumal ıIn Deutschland Grau
auf für innerhalb und ausserhalb der Klöster, und konnte dort
kaum DAaNZ wıeder In verdrängt werden, bschon se1it der
eıt der ZTOSSECN Kirchenyersammlungen die Statuten für das
Verweılen aussen die schwarzen und die Wwelssen: für den Auf-
enthalt iın den Abteıien und zuma| Tür den DDienst 1m Chore
Qumhzuführen eifrig gich bestrebten.



E N n

Dass 61196 Kap 3A An de1 (Cuculla befestigt nd selbst
e1NeEI wesentlichen Bestandtheil derselben ausmachte, 1sSt AUS dem
über diese ach den Quellen Beigebrachten schon klar 1) Um dies
nachzuweısen, betont Manrique (a | 206), dass eben daher
dıe (neulla ihren Namen habe. denn S würde [(0381 Alters her
schon VonNnden (lassıkern 61116 solche KeNAaANNT. Zugleich sucht GE ort
nachzuweiısen dass die VOIN Alberich 111 Statuten verbotene
e1Nle nıcht Al CI (+ewandstück befestigte Kappe SCI, ınfer der
Kapuze der Ouculla getiragen. Dass S1e Z dıeser wesentlich
gehörte, erhellt zuma| AUS dem oben über dıe sechs Flügeln
Bemerkten, welche dies (+ewand hatte Auf S1C, miıt ihrem Herabfall
autf die Schultern. kommen die 7, W el welche as aup verhüllen.
(T’hes. Anecd Duae aleae quıdem 1111 caputıo, Sagı Durandus
(Ratıonale 3 56) Zumal bestätigt das auch 1235 ;‚ WCENN den
Nonnen yeboten WIrd, Scapulare und. Cueullen ohne Kapuzen Zı

sollten MAiese 11U1brauchen, und schwarze Schleier Nach 1481
VOINN Liınnen oder (lannevas un nıcht Seide SCINH, un! ohne
überflüssige Stirnreifen (spintherıbus) über einfachen Häubchen,
diese ohne gesteifte Striche und Tollen, r werden.

Des Aufsetzens der Kapuzen gedenkt der hıhber UuSuuN öfter
u nN17 deı Vorschrift heı den Lecetionen 1111 Kreuzgange

der Art s16 auf dem Haupte ZU haben, 9asSs S1e he]l eLWALGE:
Einschlummern herabfallen GG (1 154.): ferner nı
de1 auch auftf dem Necessarıum nd beım KEıntrıitt 111 das Dor-
mıtorıum S1e Z tragen 5 155 8& 1497 Dass S 1

auch 1111 Oratorium on den Brüdern benutzt ward erhellt sehon
AaUS der Vorschrift 1134 6 welche S16 denen auf dem Kopfe

haben. verbot, die 111 schwerer Schuld XO der Kirche auf
dem Boden hegen mussten. Die letzte Erwähnung ı11l den Statuten
geschieht derselben 151 18 der (Zebrauch e1N€es her-
kragens oder Mantels (gerendis pallıs) geregelt wird Diese VON
schwarzer Farbe 188008 Aermelschlitzen versehen. sollten über
den Capuzen getragen werden dass dieser Zıpfel (supremum
caputıl) sichtbar hbliebh damıt nach oben und unfen dıe Kenn-
zeichen des Mönches bemerkbaı V a

Bezugs des S5Scap uülare heısst C 111 der ANSCZOSCNEN Sstelle
des hi Benediet propter Dem entsprechend sagt auch das
Caeremoniale Benedietinum (1L1 24 560.) AIr dıe Handarbeıt
un nach apostolischer KErlaubnıs für den geistlichen Dienst
ınter den heiligen Gewanden, gebrauchen das Scapuher,“
und bezugs der Tracht der (Jonversen heisst e dort 362

t) Cucullas habeant amplıs cCaputıus, gebi|  en Aehten und önchen
die Statuten des (Conecı Trier 1310 65 (Martene et. Durand, Thes
Anecd FX 249.)
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„däz\u _ auch das Scapulıer WESECN der Hei’ndarbeit! W er hber
UuSUuUIMM ( (2 158.) iordert,. dass dıe Brüder möglichst wenıg
ohne Cuculla un Scapuler, oder mındestens nıe ohne eines VOIN
beıden Seın sollten IDieses anzulegen, gebjetet ausdrücklich
ZALIN /Zweck VOL V orrichtungen wWw1e che Fusswaschung der
(äste C OT: : 290.) und der Mönche (C 108 294.) Gebt
Cap 158 dıe Krlauhbniss Kınzelne, W1e die Schreiber, den
Kellermeıister, den Krankenmeister, auch die Köche der beiden
Küchen VO Jragen desselben entfreien, betont doch Cap

51 bezugs dieser Jetzteren. 1e nach empfangener
Benedietion in die Küche {raten, asser holen, kochen,
Geschirre Zı reinıgen das Anlegen desselben. _ Ehbenso
heisst Gr, dass dıe beıden Brüder, welche dem miıt der ]ba
bekleideten Saceristan beım Backen der heiligen Hostien AUS reinem
Mehle halfen, indem der eine das Feuer schürrte, der
andere das Backeisen (ferrum ad COoquendas hostias) hıelt, mıt
dem Scapulier angethan Se1IN SO1llten (e 114 269 Des (Ordens
Nonnen sollten schwarze Schleier und Scapuliere „ZUL eıt der
Arbeit“ ber weıssen "T’uniken iragen 1 1458 Zu
den Ausrüstungsgegenständen ausgesendeter Mönche gehörte
auch ach 1246 und ZWar propter x Aus allem diesem
legt die Annahme nahe, dass _ dıes wichtige Gewandstück der
frommen Ordensleute in gewissen Sinne mit dem Schurze e]nNes
Arbeiters zu vergleichen sel. Hatte doch mıt einem: solchen auch
1Nnser Herr und eister sich umgürtet, da seINenNn Jüngern dıe
Füsse wusch : und schreiht auch das Missale Romanum- (ferl1a

In Domint) VOL Postea super10r praeeingıtur linteo
e S1C. praecımnetus 118 qu1 lavandı SUNt, pedem lavat.

Dass das Scapulier eın dıe Schultern zumal bedeckendes
Gewand Wa  - zeigt schon der Name, offenhar VON scapula das
Schulterblatt stammend. Das beweisen auch die Worte des (Äister-
eJlenNsers iM Dialoge wider die (Cueulla der Cluniaeenser: „ KınScapulare ist. sıe nıcht, weıl ihre W eıte nıcht bloss die Schultern,
sondern die SANZCED Arme bedeckt“ (a () Dass Cr
nıcht über jene. hinaus be1 den Yistereiensern reichen sollte,
bezeugt zugleich. diese Stelle : ass es breit und Jang herab-
wallend WAal, zeigt die Vorschrift des hber us  1 (C 158 Y
„dass falls ein. Bruder ohne (ueulla un nur \mıt dem Scapulere
angethan, auf dem Necessarıum sitze, nıchts desto minder,

Das-so. viel er könne damıt nach sıch bedecken solle *.
selbe rhellt auch 4US ET Die fleischlicher Sünden Veber-
führten sollten zehn Jahre Jang nach Fintziehung der regulären
Tracht ein kurzes Scapulier und einen Mantel tragen curtumscapulare cum Canpa): auch S Das retformıerende (+eneral-

capitel von 461 verbietet „überweıte und 1ange“./ 14817 15
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ordnet bezugs der Nonnen, dass s „ungefähr einen gebräuchlichenFuss hreit“ SeIN solle
Gleiche Farbe hatte

„VOoN 7i Tuch oder VON Serge“,auch da der Brüder:. 1443 gebiletet,1555 In den Klöstern VO Aragonien, in denen eıne 1434erlassene bezügliche Mahnung offenbar nıcht gewirkt hatte,e  e, Mönche un Conversen, welche ” g€gen Sıtte nd UOrdens-statut“ WEeISsSeE.: Scapuliere trügen, diese bıs ZUIMN nächsten Allerheiligen FWeste bei Strafe der Excommunlecation ablegen und schwarzegebrauchen sollen. Dass Manrique 20.) mıt Recht_ annımmt eiıne Kapuze SEeI auch demselben efestigt N,beweist 1235 wonach Ss1e_ an dem der Nonne nıcht seIN sollte.Das Abnehmen und Aufsetzen Nac dem Kusswaschen der(z+äste durch die Küchenwöchner der Kapuzen an den Scapularenwırd lıber uUuSsSuum 107 250 251 meınen, da er eben betont,dass mıt diesem Gewande, 1m Capitelhause angelegt, jenes Ver-jchtet werden solle uch dem Scapulare der Benedietiner,WI1e das Caeremoniale zeigt P 360.),; war dıie Kapuze angenähet.Die 4UN1cCa war das unter de( Cuculle und dem Scapulierauf. dem blossen Leıihe gen Unterkleid. Das „e1gt dieAnweisung des lıber ber die Geisselung der Mönche
Cap 150 „Der auf Gebot des Abtes IR Stratende,Seiz sıch Isbald da, W: 6 1: steht, zıicht dıe ('neull und legtS1e VOF sıch ber die Kniee PSFr caputıum unıcae streckt er dieArme und den SANZCN erkörper hıs ZU Gürtel“. Aus den_latein angeführten W orten tolgert Manrique CL 26.); dass auchS1e mıt einer Kapuze versehen war, . entsprechend Jener weıssen,dem breue, das die spanıscheI8 Mönche unter denen derCucullaS  ordnet bezugs der Nonnen, dass es  „ungefähr einen gebräuchlichen  Fuss breit“ sein solle  Gleiche Farbe hatte  „von schwarzem Tuch oder von Serge“,  auch - das der Brüder. 1443. 9. gebietet,  d  ass in ‚den Klöstern von Aragonien, in denen eine 1434. 1.  erlassene bezügliche Mahnung . offenbar  nicht  gewirkt hatte, —  Aebte, Mönche und Conversen, welche  „gegen Sitte und Ordens-  statut“ weisse. Scapuliere trügen,  diese bis zum nächsten Aller-  _ heiligen Feste bei Strafe der Excomm  unication ablegen und schwarze  gebrauchen: sollen. Dass  Manrique (l e  1  26.) mit Recht  ‚annimmt eine Kapuze sei auch an demselben b  efestigt. gewesen,  beweist 1235,1. wonach. sie an _ dem.der Nonne  n nicht sein sollte.  Das Abnehmen vor und Aufsetzen (nach dem  Fusswaschen der  Gäste durch. die Küchenwöchner  ) der Kapuzen an den Scapularen  wird liber  usuum 107. 250. 251.  meinen, da er eben betont,  dass mit diesem Gewande,  im Capitelhause angelegt, jenes ver-  richtet werden solle. Auch  ‚an dem Scapulare der Benedietiner,  wie das  ‚Caeremoniale zeigt (p. 360.),  war die Kapuze angenähet.   Die Tunica war das unter de  r Cuculle und dem Secapulier  auf dem blossen Leibe getragene  Unterkleid, Das „zeigt die  Anweisung des liber  usuum über die Geisselung der Mönche  Cap- (0. p 150.  „Der auf Gebot des Abtes so zu Stratende,  setzt sich alsbald. da, wo er steht, zicht die Cueull  .  a aus und legt  $‚ie vor sich über die Kniee  %  per caputium tunicae streckt er die  Arme und den ganzen Ob  erkörper bis zum Gürtel“,  Aus. den  _ Jatein angeführten Worten  folgert. Manrique (1. 26.), dass auch  sie mit einer Kapuze versehen war,  „entsprechend jener weissen,  dem s. g. breue, das die spanische  n Mönche unter denen der  Cuculla und des Scapuliers beständi  S  g tragen.“ Aber der ganze  Zusammenhang scheint uns doch  $  dass  eher dafür zu sprechen,  so _ die obere Oeffnung für Kopf  ınd Hals bezeichnet sein soll.  Dafür spricht auch, wenn es bez  ugs der Tunica der Nonnen  - 1481. 1. ‚heisst;  „dass sie weit sein solle bis an den Hals oben  vorne geschlossen mit einem Schlitz nur zum Anziehen und um  _ die Züchtigung zu empfangen.“ Auch.das Caeremoniale Bene-  dietinum IIT. 24. 360. beschreibt di  ejenigen dieses Ordens, als  „geschlossen, ohne Schlitze, Falten und  Futter, mit engen Aermeln,  _ bis zum Handgelenke,  ohne Schleifen (sine nodis.)“ Ebenso ver-  _ bieten die Statuten gefütterte und solche mit Schlitzen hinten  und vorne“, 1428,  4., das auch „kurze“ untersagt, 1453. 65  1457. 2. Ihre Farbe  sollte nach 1429. 1. die weisse sein. Gegen  den Gebrauch schwa;  rzer richten. 1433.  6_ 1487 11; 1491  _ immer mehr. verschärfte Strafdrohungen.  „ Als ein Gewand aus  _ Wolle bezeichnet sie der Dialog. Darin (a.  a. O. 1638. 25.) sagt  der Cistereienser:  „Das Wort tunica_bezeichnet ein aus Wollfäden  gewebtes Kleid n}ach dem ggmeinefi Sprachgebrauche d'?li —Létéifl9t;und desS  ordnet bezugs der Nonnen, dass es  „ungefähr einen gebräuchlichen  Fuss breit“ sein solle  Gleiche Farbe hatte  „von schwarzem Tuch oder von Serge“,  auch - das der Brüder. 1443. 9. gebietet,  d  ass in ‚den Klöstern von Aragonien, in denen eine 1434. 1.  erlassene bezügliche Mahnung . offenbar  nicht  gewirkt hatte, —  Aebte, Mönche und Conversen, welche  „gegen Sitte und Ordens-  statut“ weisse. Scapuliere trügen,  diese bis zum nächsten Aller-  _ heiligen Feste bei Strafe der Excomm  unication ablegen und schwarze  gebrauchen: sollen. Dass  Manrique (l e  1  26.) mit Recht  ‚annimmt eine Kapuze sei auch an demselben b  efestigt. gewesen,  beweist 1235,1. wonach. sie an _ dem.der Nonne  n nicht sein sollte.  Das Abnehmen vor und Aufsetzen (nach dem  Fusswaschen der  Gäste durch. die Küchenwöchner  ) der Kapuzen an den Scapularen  wird liber  usuum 107. 250. 251.  meinen, da er eben betont,  dass mit diesem Gewande,  im Capitelhause angelegt, jenes ver-  richtet werden solle. Auch  ‚an dem Scapulare der Benedietiner,  wie das  ‚Caeremoniale zeigt (p. 360.),  war die Kapuze angenähet.   Die Tunica war das unter de  r Cuculle und dem Secapulier  auf dem blossen Leibe getragene  Unterkleid, Das „zeigt die  Anweisung des liber  usuum über die Geisselung der Mönche  Cap- (0. p 150.  „Der auf Gebot des Abtes so zu Stratende,  setzt sich alsbald. da, wo er steht, zicht die Cueull  .  a aus und legt  $‚ie vor sich über die Kniee  %  per caputium tunicae streckt er die  Arme und den ganzen Ob  erkörper bis zum Gürtel“,  Aus. den  _ Jatein angeführten Worten  folgert. Manrique (1. 26.), dass auch  sie mit einer Kapuze versehen war,  „entsprechend jener weissen,  dem s. g. breue, das die spanische  n Mönche unter denen der  Cuculla und des Scapuliers beständi  S  g tragen.“ Aber der ganze  Zusammenhang scheint uns doch  $  dass  eher dafür zu sprechen,  so _ die obere Oeffnung für Kopf  ınd Hals bezeichnet sein soll.  Dafür spricht auch, wenn es bez  ugs der Tunica der Nonnen  - 1481. 1. ‚heisst;  „dass sie weit sein solle bis an den Hals oben  vorne geschlossen mit einem Schlitz nur zum Anziehen und um  _ die Züchtigung zu empfangen.“ Auch.das Caeremoniale Bene-  dietinum IIT. 24. 360. beschreibt di  ejenigen dieses Ordens, als  „geschlossen, ohne Schlitze, Falten und  Futter, mit engen Aermeln,  _ bis zum Handgelenke,  ohne Schleifen (sine nodis.)“ Ebenso ver-  _ bieten die Statuten gefütterte und solche mit Schlitzen hinten  und vorne“, 1428,  4., das auch „kurze“ untersagt, 1453. 65  1457. 2. Ihre Farbe  sollte nach 1429. 1. die weisse sein. Gegen  den Gebrauch schwa;  rzer richten. 1433.  6_ 1487 11; 1491  _ immer mehr. verschärfte Strafdrohungen.  „ Als ein Gewand aus  _ Wolle bezeichnet sie der Dialog. Darin (a.  a. O. 1638. 25.) sagt  der Cistereienser:  „Das Wort tunica_bezeichnet ein aus Wollfäden  gewebtes Kleid n}ach dem ggmeinefi Sprachgebrauche d'?li —Létéifl9t;SDcapuliers beständi&' tragen.“S  ordnet bezugs der Nonnen, dass es  „ungefähr einen gebräuchlichen  Fuss breit“ sein solle  Gleiche Farbe hatte  „von schwarzem Tuch oder von Serge“,  auch - das der Brüder. 1443. 9. gebietet,  d  ass in ‚den Klöstern von Aragonien, in denen eine 1434. 1.  erlassene bezügliche Mahnung . offenbar  nicht  gewirkt hatte, —  Aebte, Mönche und Conversen, welche  „gegen Sitte und Ordens-  statut“ weisse. Scapuliere trügen,  diese bis zum nächsten Aller-  _ heiligen Feste bei Strafe der Excomm  unication ablegen und schwarze  gebrauchen: sollen. Dass  Manrique (l e  1  26.) mit Recht  ‚annimmt eine Kapuze sei auch an demselben b  efestigt. gewesen,  beweist 1235,1. wonach. sie an _ dem.der Nonne  n nicht sein sollte.  Das Abnehmen vor und Aufsetzen (nach dem  Fusswaschen der  Gäste durch. die Küchenwöchner  ) der Kapuzen an den Scapularen  wird liber  usuum 107. 250. 251.  meinen, da er eben betont,  dass mit diesem Gewande,  im Capitelhause angelegt, jenes ver-  richtet werden solle. Auch  ‚an dem Scapulare der Benedietiner,  wie das  ‚Caeremoniale zeigt (p. 360.),  war die Kapuze angenähet.   Die Tunica war das unter de  r Cuculle und dem Secapulier  auf dem blossen Leibe getragene  Unterkleid, Das „zeigt die  Anweisung des liber  usuum über die Geisselung der Mönche  Cap- (0. p 150.  „Der auf Gebot des Abtes so zu Stratende,  setzt sich alsbald. da, wo er steht, zicht die Cueull  .  a aus und legt  $‚ie vor sich über die Kniee  %  per caputium tunicae streckt er die  Arme und den ganzen Ob  erkörper bis zum Gürtel“,  Aus. den  _ Jatein angeführten Worten  folgert. Manrique (1. 26.), dass auch  sie mit einer Kapuze versehen war,  „entsprechend jener weissen,  dem s. g. breue, das die spanische  n Mönche unter denen der  Cuculla und des Scapuliers beständi  S  g tragen.“ Aber der ganze  Zusammenhang scheint uns doch  $  dass  eher dafür zu sprechen,  so _ die obere Oeffnung für Kopf  ınd Hals bezeichnet sein soll.  Dafür spricht auch, wenn es bez  ugs der Tunica der Nonnen  - 1481. 1. ‚heisst;  „dass sie weit sein solle bis an den Hals oben  vorne geschlossen mit einem Schlitz nur zum Anziehen und um  _ die Züchtigung zu empfangen.“ Auch.das Caeremoniale Bene-  dietinum IIT. 24. 360. beschreibt di  ejenigen dieses Ordens, als  „geschlossen, ohne Schlitze, Falten und  Futter, mit engen Aermeln,  _ bis zum Handgelenke,  ohne Schleifen (sine nodis.)“ Ebenso ver-  _ bieten die Statuten gefütterte und solche mit Schlitzen hinten  und vorne“, 1428,  4., das auch „kurze“ untersagt, 1453. 65  1457. 2. Ihre Farbe  sollte nach 1429. 1. die weisse sein. Gegen  den Gebrauch schwa;  rzer richten. 1433.  6_ 1487 11; 1491  _ immer mehr. verschärfte Strafdrohungen.  „ Als ein Gewand aus  _ Wolle bezeichnet sie der Dialog. Darin (a.  a. O. 1638. 25.) sagt  der Cistereienser:  „Das Wort tunica_bezeichnet ein aus Wollfäden  gewebtes Kleid n}ach dem ggmeinefi Sprachgebrauche d'?li —Létéifl9t;Aber der anZusammenhang scheint uns doch dasseher dafür ZU sprechen,Sa die obere “effnung für Kopf ınd Hals bezeichnet sein sollDafür spricht auch, ennn es bezUuSS der Tunica der Nonnen1481 ‚heisst: „dass 1E weıt seın solle hıs an den als oben
VOrne geschlossen mıt einem Schlitz Nur ZUM AÄAnzıehen und umdie Züchtigung /AA empfangen.“ uch das Caeremoniale ene-dietinum IH D 360 beschreibt dıejenıgen dieses UOrdens, q [s„geschlossen, ohne Schlitze, Falten und Futter, mıt Aermeln,bhis ZUM Handgelenke, ohne Schleifen (sıne nodis.)“ Ebenso Ver-bıeten die Statuten gefütterte und solche miıt Schlitzen hintenund vorne“, 4) das auch „kurze“ untersagt, 1453 O51457 Ihre Farbe sollte nach die Wwelsse Se1IN. (/e enden Gebrauch schwarzer rıchten 433 1437 E_ 1mmer mehr verschärfte Strafdrohungen. Is eINn (+ewand AUSWolle bezeichnet S1e der Dialog. Darın (a 1638 20.) SS  ordnet bezugs der Nonnen, dass es  „ungefähr einen gebräuchlichen  Fuss breit“ sein solle  Gleiche Farbe hatte  „von schwarzem Tuch oder von Serge“,  auch - das der Brüder. 1443. 9. gebietet,  d  ass in ‚den Klöstern von Aragonien, in denen eine 1434. 1.  erlassene bezügliche Mahnung . offenbar  nicht  gewirkt hatte, —  Aebte, Mönche und Conversen, welche  „gegen Sitte und Ordens-  statut“ weisse. Scapuliere trügen,  diese bis zum nächsten Aller-  _ heiligen Feste bei Strafe der Excomm  unication ablegen und schwarze  gebrauchen: sollen. Dass  Manrique (l e  1  26.) mit Recht  ‚annimmt eine Kapuze sei auch an demselben b  efestigt. gewesen,  beweist 1235,1. wonach. sie an _ dem.der Nonne  n nicht sein sollte.  Das Abnehmen vor und Aufsetzen (nach dem  Fusswaschen der  Gäste durch. die Küchenwöchner  ) der Kapuzen an den Scapularen  wird liber  usuum 107. 250. 251.  meinen, da er eben betont,  dass mit diesem Gewande,  im Capitelhause angelegt, jenes ver-  richtet werden solle. Auch  ‚an dem Scapulare der Benedietiner,  wie das  ‚Caeremoniale zeigt (p. 360.),  war die Kapuze angenähet.   Die Tunica war das unter de  r Cuculle und dem Secapulier  auf dem blossen Leibe getragene  Unterkleid, Das „zeigt die  Anweisung des liber  usuum über die Geisselung der Mönche  Cap- (0. p 150.  „Der auf Gebot des Abtes so zu Stratende,  setzt sich alsbald. da, wo er steht, zicht die Cueull  .  a aus und legt  $‚ie vor sich über die Kniee  %  per caputium tunicae streckt er die  Arme und den ganzen Ob  erkörper bis zum Gürtel“,  Aus. den  _ Jatein angeführten Worten  folgert. Manrique (1. 26.), dass auch  sie mit einer Kapuze versehen war,  „entsprechend jener weissen,  dem s. g. breue, das die spanische  n Mönche unter denen der  Cuculla und des Scapuliers beständi  S  g tragen.“ Aber der ganze  Zusammenhang scheint uns doch  $  dass  eher dafür zu sprechen,  so _ die obere Oeffnung für Kopf  ınd Hals bezeichnet sein soll.  Dafür spricht auch, wenn es bez  ugs der Tunica der Nonnen  - 1481. 1. ‚heisst;  „dass sie weit sein solle bis an den Hals oben  vorne geschlossen mit einem Schlitz nur zum Anziehen und um  _ die Züchtigung zu empfangen.“ Auch.das Caeremoniale Bene-  dietinum IIT. 24. 360. beschreibt di  ejenigen dieses Ordens, als  „geschlossen, ohne Schlitze, Falten und  Futter, mit engen Aermeln,  _ bis zum Handgelenke,  ohne Schleifen (sine nodis.)“ Ebenso ver-  _ bieten die Statuten gefütterte und solche mit Schlitzen hinten  und vorne“, 1428,  4., das auch „kurze“ untersagt, 1453. 65  1457. 2. Ihre Farbe  sollte nach 1429. 1. die weisse sein. Gegen  den Gebrauch schwa;  rzer richten. 1433.  6_ 1487 11; 1491  _ immer mehr. verschärfte Strafdrohungen.  „ Als ein Gewand aus  _ Wolle bezeichnet sie der Dialog. Darin (a.  a. O. 1638. 25.) sagt  der Cistereienser:  „Das Wort tunica_bezeichnet ein aus Wollfäden  gewebtes Kleid n}ach dem ggmeinefi Sprachgebrauche d'?li —Létéifl9t;der Cistereclienser „Das ort tunıca bezeichnet en aus W ollfädengewebtes Kleid n»ach dem gememmen Sprachgebrauche der Lateiner,



WIie der eutschen. L Im Wiınter Zu Schutze SEeDCN die Kälte
gestattet der lıber USUUIN &A N  SO „mehrere untfe eiıner
oder Zwel Cueullen Zı U ıragen, WE erforderlich Sel.  1

(Jamisiae Au (Ästerejienserngebrauchen, untersagte den
11) „Lieinene“ verbijeten och be]l schweren Stratfen die
späteren Statuten 143 A  T H: 1455 6* 1461 Dass
eine solche der STOSSC arl auf dem lossen Leibe U, zeigt
Einhard In dessen Lebensbeschreibung (Vıta Karol1 M 23

COrpus cCamısıam 1ıneam deinde funNıcam.) Iese Stelle
beweılsst schon, dass Camısıa die chemise der Franzosen und unser
Hemde sel, wofür auch andere VO  a Du Cange ım (3lossar ANSCZOSCHEN
Stellen sprechen. „Deposıitis omnıbus indumentis, eCamısıa tamen et
bracıs Hosen) retentis“ soll auch der Vasall des Fürsten Johann

erle, Meteceke und seine (Senossen einen Büssergang für dıe Unbill
DESCN en Pfarrer Arnold A Penzlin thun.'(Meck]! VE

Dass S1e schon 1im Jahrhundert VO den Cluniacensern
wurden, obschon dıe ege des hl Benediet ihrer nıcht

gedenkt, zeigt der Dialog. Hıerin 1650 49 vertheidigt der
Mönch dieser Congregation Ss1e den Vorwurf, dass wıder
die Kegel (cap 25 vestit] ‚dormlant,) ihre (+hieder unbekleıidet
schliefen, weıl ohne Cueullen indem ST SaQt: „ Z War nıcht In
diesen, sondern In solis Cam1s11s, S schlafen WITr doch bekleidet,
weıl ein Hemde ein Gewand ist.“ ı). Die der enedietiner beschreıbt
das Caeremoniale (I1II 619 als „VON Wolle unter dem Aınne
und VOTrT der Brust geschlossen, W1e die Tunica, mıt eınem kleinen
angenähten Kragen.“ Beı den CHstereiensern stellt erst 1481
dem Ermessen der Aebtissın anheım. das Jragen leinener Hemden
den Nonnen 7“U gyestattien. Das tuchene (de panno) a1sO wollene
den Brüdern später erlaubt 9 zeigen 1529 welches beklagt,
dass dieselhben nıcht solche. sondern AUS ((annevas (de Canopo)
gebrauchten und 153 E welches die ermahnt, „mit

Beispiele darın: voranzugehen, dass S1e nıcht Hemden VOI

Leimen, sondern VO  z W olle (Ex lana NO 11n0) benutzten:“
Unter den Tunıcen Lrugen manche fromme und eifrıge

Cisterejienser „ZUF Bändigung der Lüste und Kasterung des
Fleisches“ eın cilicium, ein Busshemd A scharfen Thierhaaren,
Tr der /auegen. Eın solches hatte U, der edle. Peter VO  w 1E
rantaise, von HE AI zweıter Abt V Oll La Ferte, N: Da:  S

Die: Z wider die V>Anéicht, dass 1m Mit;  alter der G(Gebrauch von
Hemden des Nachts nıcht stattfand. Sagt doch Wei (Kostüum Neuzeit —  CS A
merkung) noch bezugs des Jahrhunderts und rückblickend, »dass Q1ie An-
wendung des Hemdes 1m heutigen Sinne selbst ın en höheren und begüterteren

sichxtäinden keineswegs gemeın und somit vorwiegend ublich K
ZUT Nachtruhe n]ederzulegen.

Tunicas infer1ores 1d Camıs1as heisst O> dase PE 204,



35 —
zeigte sıch, da be1 harter Wintérkälte seine einzıge Tunica
AUSZOS, S1e einem frierenden Weıbe A -schenken. Manrıque1 099.), welcher AUS seiner Vıta dies berichtet, vergleicht ih:
voll Bewunderung miıt dein hl Martin. N elche Wırkung diese
Tracht auf den Körper übte, zeıgt die Geschichte beı Yäsarıus
VOIN Heisterbach (IV. 10 299.) Der Le1b _ emnes englischenMönches, W1e sıch beiım W aschen selner Leıiche aUsSW1eS, War da-
durch SaNZ zerrieben, eıternd, schwarz nd voll W ürmer.

Dıie caligae bezeichnet die Kegel des hl Benediect qls Fusé—bekleidung, WONnN es 1m Cap heisst.: Indumenta pedum, PES-dules el calıgas. Aetorum 12 calcea caliıg’as tuas“ steht
dafür im oriechischen Texte SAVÖdALA. Die ON Ducagne 188
(Alossar angezogene Stelle aus den Dialogen des hl Gregor (111l k69) ze1gt nıcht calıgae Monachorum elevatae,sondern berıchtet, ass der fromme Ahbht Kquitius dem VO hl Vater

ihm gesendeten Bıschofe Julhian celavatis calceatus calıgıs. talecem
fenarıam In colle deferens enigegentrat. Damıiıt aber xlaube ıchist KESALYT, dass er „benagelte Schuhe“ den HKüssen rue& Dieseaber möchten doch ohl ebensowenig eıne charakteristische Tracht
elnes Mönches N seIn, W1e dıe Grassichel] aut seiner SchulterDas rhellt ]Ja daraus, ass eben dieser Aufzug Geringschätzungbe]l dem Bischofe erweckte (ex 1PSO habıtu despexıit). Wie auch die
andere Stelle der gyleichen uelle (Dialoe. LO wonach
der fromme Libertinus, Präpositus 1) des Klosters Fundi, immer
„1M Busen“ SEINES (+ewandes (m SINU) 3881 calıgulam des Honoratus,Abtes des Klosters, bei sıch getragen habe, kaum einenSchuh denken lässt, och wenıger und ar nıcht die einzigeStelle des liber usuum cCap P 150 mM welcher darın dasW ort vorkommt, wenn sıe vorschreibt, dass dıe Mönche nıcht
ohne cuculla, tunıca, - caligis auf ihren - Betten liegen ollten
Stimmt 1ermit auch die auf die Nachtruhe bezügliche Anordnungdes Cäremoniale Benedietinum (LIIT 2€ 39(.),; S ‚welst diese
Quelle Uuns zugleich auch I BRE 361 die Beschaffenheit der
calıgyae : 77W ollene, Im Winter längere, die am Brachile anzubiınden
sind (ad brachile religandas), m Sommer nach Belieben kürzereunter den nlıeen festzuschnüren (strıngendas sub gen1bus).“ (J+anz
ähnlich heisst es be1 Durandus Im KRationale (IIT „Bevordie Sandalen dem Kusse angelegt werden, werden Ss1e mıt den
Calıgıs bekleidet (induuntur), bhıs ZU den Knıeen CINPOTSEZOSENund dort gebunden. (L Barth. (4avantus bemerkt In seinem I’he-
Saurus rıtuum, Antver 1654 bezugs des die Messecelebrierenden Biscechofs ("Lom ars I1 Tit O. :n& 193)caligae primum induuntur USQUE ad SCNUQ eit Sandalıa generı1s

Cap. 65 der Regel des hl Benediet handelt de praeposito Moäaasterii.



femınını — pedes tantüm éontegunt und ars pa 521) calıgae
1ıta longae debent CSSC, ut C  €  ıd protensae hgulis 1n C:

parte adstringautur.“ Darnach werden auch be] den (istereiensern
dıe calıgae Jängere oder kürzere Beinkleider oder Strumpf hosen
se1IN. Dass dem S darauf deutet dıe Angabe des (ägxarıus
Heisterbach (N I A4 594.), wonach das Herahbhstreifen derselben
(demiserit calıgas) beım Liuegen auf dem Bette eine Ungehörigkeit
WAr.; Die Vorschrift des lıber (C € FO8:) für as ZUTF

Ruhe legen : „Keiner steige gyerade aufgerichtet 1InNns Bette, sondern
dem Bettgestelle ziehe dıe FHüsse In dasselbe,“ lässt schon

abnehmen, dass auch die Jängeren nıcht oben, W1e der:
zeitıgen Beinkleider zusammenhingen. - Noch deutlicher erg1bt sıch
dıes, wenn 1246 unter den Bekleidungsstücken für eınen AUS-

7zusendenden Mönch auch duo parıa calıgarum nennt Eben
daher wird es kommen, dass derselben fast ımmer L1UT 1n der
Mehrzahl gedacht wird. W enn die Regel des hl Benediet neben
ihnen auch dıe „Söcklinge (pedules)“ nenNNnt, S lässt dıes AL

nehmen, ass dıe calıgae nıcht qauch den Fuss umkleideten. Im
I lıber usuum kommen diese nur 1m Anhange über dıe (Conversen
cap 216. als Teil des ANzugs derselben V O: Dass die calıgae

AaUsSs Tuch, also aus ollenstoff genähet Warch, zeıgt die Angabe
des Mecklenburgischen Urkundenbuches 6959 wonach
Nıcolaus Bartels den Brüdern zu Doberan für dıe Sommerzent
calıgae de ynanno berwere dıeto 1349 stiftete. KEıtert 1463
SCcSCN solche von schwarzer Farbe, S MUSS die dafür übliche
beı1 den (istereiensern WEeISS yewesen se1IN, da Ja NUur diese beiden
ın ihrer Tracht Anwendung finden sollten (1469. . obsechon
auch S1E ohl vielfach STAaU SCW 6SN SeIN werden.

Der Fussbekleidung als subtalares denkt der lıber usuuin
7zumal L5 WO vn VO Schmieren desselben 1m (\alefae-
orlum spricht. Dort zeigt uns auch eben damit beschäftigt die
KErzählung des (Cäsarıus VON Heisterhach ( 172) den hl
Bernhard. Hieraus erhellt schon, dass dieselben VOI Leder Wareh
Ausdrücklich ordnet auch 1134 1 dass nicht Ziegen-, sondern
Rindsleder dazu verwendet werden sollte. Wiıederholt gedenkt der
lıber UuUSUuuIn des Ablegens un Wiederanlegens für kirchliche
Feıer Cap 1 D3 25 (discaleiare und recaleiare) beım Begınn
der Fasten, .dıe Brüder barfuss 1Ns Gotteshaus gingen und
ebenso am Charfreitage (cap. 43, 48 pedes cale1ament1ıs MUNIre).
Kerner Cap 155 und Gca kö1.,, OIMn Ankleıiden
Morgens un Cap 108 220 WO VOoNn der Fusswaschung dıe
Rede ist Musss 149285 gegen „Schuhzeug, welches die Ehrbar-
keıt es Ordens entstelle“, eifern, zeigen dıe Statuten, ass
dıe „der W eise desselben entsprechende“ Fussbekleidung Kıemen-

schuhe Warep ; denn sotu1gres sine COTTIQN18 hbelegt 1258 mıt
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der Strafe der W _6inenfgiehurig, dagegen wendet sıch 1461
eine übertriebene VerwendunLO2 derselben (minıme COTT121At18),und 1461 Da 145 untersagen deren Verzierung durch KEdel-metall oder SonNnst. W1@e. Straft O19 4A4UCh das Tragen VOILStiefeln und verbietet 1195 38 Söcklinge <  [9)]81 Lieder (pedulesde COr10), hält diese Satzung die KErlaubnis aufrecht, WandagiaeZU benutzen, hohe übergezogene (Ü(amaschen mıt Rıemen ZzZumSchutz JS  6SDCH Schmutz und Kälte, welche ZU gebrauchen 1134en aut Reıisen Ausgesendeten schon gestattet hatte “ Sahmnahelschuhe, welche „VOrNe Spitzıg fast ellenlane“ nach der BemerkungeINes Chronisten (Weiss 215.) Sß  50 Schluss des Aittel-alters wıieder recht Mode wurden, erklärt 1463 als Verachtungder Satzungen und bedrohet den (+ebrauch auch mıt Kerkerstrafe.

Des (Aürtels eingulum . gedenkt chie Regel des hl Benediet
mit der ‚Vorschrift, dass die Erüder „bekleidet schlafensollten und umgürtet mıt demselben oder mıt einem Strick, aqaberkeine Messer Al der. Seite.“ Aber weder eingulum noch funus

nenNnnt cap.. 55. diesel en WOo.._s]ıe vorschreibt, Was, um das Lastereıgenen Besitzes mıiıt der Wurzel auszurottien, der Aht als noth-wendig jedem Mönche ZUuU verabreıichen habe dagegen iindet sich1er zwıschen caligae un cultellus das bracile KeENANNT. Daherwird dieses hier eben jener wesentliche (+ürtel SEIN. Im (a2e:
remonlale Benedietinum IEBE 361 WIird das scehon obendachte brachile, woran die calıgyae befestigen A US-drücklich vom ceingulum bald hernach unterschieden, indem ZUETrST,
jenes Leinen ‚ oder SE a }  irschleder, dan  DEI8l dieses aus letzterem  WEStofie aufg 'üh1_‘t ‘ ırd aher WIT mıt hile
anzune me €e]1 a elb OSSe Ha
War, ähre as sıchschlang. Bezu S der onn des 1 I  ausdr ek-lıch, dass auch das Scapulier mıt em 1SS © Gürtel um-tangen“ SeIN sollte. (Circa einetum cingulo So . entstandennn oberhalb desselben VOLr der rust der Cueulla jenerSINus, In den eiwas gesteckt werden konnte, W1e WIT oben beimAbt Equitius sahen;, ın welchen E1n Mönch, der ZU Nonnenvom Benediet geschickt War, Tüchlein (mappulas) barg, welchediese ihm geschenkt hatten. Des eingulum gedenkt der lib.In der oben schon angezogenen Vorschrift über dıe Geisselung150 und betont auch (2A OLE  en  W  37  der Strafe der Wéifientzi?:hufig, dagegen wendet sich 1461. 4.  gegen eine übertriebene Verwendun  g derselben (minime corrigiatis),  und 1461. 5; 1457. 2. untersagen deren Ver  zierung durch Edel-  metall oder sonst wie. Straft 1212. 9. aue  h das Tragen von  Stiefeln und verbietet 1195. 38. Söcklinge  von Leder (pedules  de corio0),  so_ hält diese Satzung die Erlaubnıs aufrecht, Wandagiae  zu benutzen, hohe übergezogene Gamaschen mit Riemen zum  Schutz gegen Schmutz und Kälte, welche zu gebrauchen 1134.  85. den auf Reisen Ausgesendeten schon gestattet hatte. Schnabel-  schuhe, welche „vorne spitzig fast ellenlang“ nach der Bemerkung  eines Chronisten (Weiss a. a. O. 218.) gegen Schluss des Mittel-  alters wieder recht Mode wurden, erklärt 1463. 1. als Verachtung  der Satzungen und bedrohet den Gebrauch auch mit Kerkerstrafe.  Des Gürtels eingulum . gedenkt _ die_ Regel des hl. Benediet  c. 22. mit der Vorschrift, dass die Brüder „bekleidet schlafen  sollten und. umgürtet. mit demselben oder mit  einem Strick, aber  keine Messer an der Seite.“  ‚Aber weder eingulum noch funus  nennt cap. 55. dieselben, wo sie vorschreibt, was, um das Laster  eigenen Besitzes mit. der Wurzel auszurotten, der Abtals noth-  wendig jedem Mönche zu verabreichen habe, dagegen findet sich  hier zwischen caligae und eultellus: das braecile genannt. Daher  wird dieses hier eben jener so wesentliche Gürtel sein. Im Cae-  remoniale Benedietinum III. 24. 361. wird  das schon oben ge-  dachte brachile,  woran die caligae zu befestigen waren, aus-  drücklich vom eingulum bald hernach unterschieden, indem zuerst  jenes aus Leinen oder H  _ irs_chlgder, ; _dgn  n digges _ aus.  letzterem  Stoffe ‚aufg:  e üh1_*__t‘r ;  ird.  aher wird mit  u  brachile  anzunehme  el  a  asselb  0SSE  Ha  Wwar, w  ähre  as  L  €  sich  A  schlang. Bezugs der  onnn  er  des  E afiälf  U:  A  n  ck-  lich, dass auch das Scapulier „mit-  em weissen Gürtel. um-  fangen“ seim sollte. (Circa cinetum eingulo albo.) So entstand  denn oberhalb desselben vor der B  S  \  d  rust in der Cueulla jener  sinus, in den etwas  gesteckt werden konnte, wie wir oben beim  Abt Equitius sahen,  ‚und in welchen ein Mönch, der zu Nonnen  vom hl, Benediet geschickt war, Tüchlein (mappulas) barg, welche  diese ihm geschenkt hatten. Des eingulum gedenkt der lib. usuum  in ‚der oben schon angezogenen Vorschrift  über die Geisselung  € 0 %. 150 und betont auch c. 72. p  . 158. sein ständiges  Tragen auch Nachts,  Ihn auf dem Lager abzulegen tadelt Cäsarius als  Ablassen von der Strenge des Ordens  (VIT. 14. 394). Schnallen sollen  von. biegsamen Holze s  ®  A  sein 1185. 20. „An den‘ Gürteln und Messer-  scheiden Gold  a  )  Silbe  S  2  ‚ Erz oder Messing anzubringen“ verbot 1433  t  Das Messer (cultellus) rechnet auch die Regel des hl. Be-  nedie  z? ; Hden‘j‘;.‘nbthx‘!'vénd‘ige?i_""‘ Aüs‚}i*üäupgsstiickgr; ; giggs . Mon@he%-  G  4  :#158 SeIN ständiıgesTragen auch Nachts. Ihn auf dem Lager abzulegen tadelt Cäsarius alsAblassen von der Strenge des OrdensIL 394) Schnallen sollenvon biegsamenHolze e1n 1185 „ANn den (z+ürteln und Messer-scheiden Gold Silbe ‚ Erz oder Messing anzubringen“ verbot 1433Das Messer (cultellus rechnet auch die Regel des h\nedfc zu den nothwendigen Ail‘8"rüst@gsstücker; éiqgs. / Mög(ihes-



SE an

ichts eS nıcht der elte ZUSeiner Vorschriuft (Cap 22.),
haben, entspricht dıe Angabe des hlıhber USUUIN 151
„Nach der Matutin sprechen S16 die Laudes für dıe Verstorbenen

ziehen die Schuhe un nehmen dıe EsSseT. Kür dıe
Felde und lur arbeitenden (Nstereienser Wr 6S unerlässıe 611
Messer StEeis AA Hand 7i haben, W 16 der Landmann Mecldenburgs‘.
es auch a ls nothwendigen Theil Sec1iIiNer Ausrüstung ZUIM Lagewerk
achtet. DolchMesser (cultelli acumınatı) W AL EeN W16 alle ehr
und W affe den Brüdern stırene tragen untersagt weil „ CS
passend für die, welche der Herr qls Kngel des Friedens be-
zeichne.“ 1 I3 4  9 11892 M

uch mappula nennt die Regel unter. den nothwendıigenStücke der Ausstattung 1 Cap Das Caeremon1ale Benedietinum
361 &1bt dafür C116 Krklärung miıt sudarıum SC IA -

pulam. Darnach waren e6$Ss SeTe Nas oder 'Taschentücher. So
fassen das OTL auch dıe gelehrten Benedietiner 11} der ote
der oben. ANSEZOSDENECN Stelle AUS den Dialogen des hl (Jregor
(1L % dass die ede dort se1 de sudarıls Se  Ca ıntels emungendis
narıbus, purgandaeque pıtultae. A sudoris abstergendi aptıs. Miıt
&Y YELPLOV Handtuch übersetzt es dort Zacharias der ber
gedruckten griechischen Version. Eın solches sowohl für en
Gehbhrauch des Priesters Bethause CCa114 268.), 1908881
Trocknen der Fin 6I achder Communion“, oder /7  d‘cl.Z\l A TüT
Hände und Füsse“ (cap. 1085bezeichnet der hıber 1SUu u
mıt tersormum: Die VO iıhm erwähnten mapulae . e1ım Mahl der
Brüder (cap. 1706 Cap 118 261} SiNnd offenbar
unsere dervietten,. dıe mensales mappulae des (jaeremon1ale Bene-
dıetinum (1IL 200 307)

Der Nadel (acus) welche auch des hl Benediet Regel qals
nothwendig für e1INeN Mönch neNNT, gedenkt weder derhlıber
USUUM, noch erwähnen sS1e die Statuten. Der iromme, regeltreue
Cäsarıus on Heisterbach aber rühmt S16 als EeIN SI8NUM vırtutıs
nämlich der humilitas VI 15 5017.) uUun: betont, ass E1
Mönch „ S1E stefs be1 sıch haben MUÜSsSe, sofort C111 Z  S  NnesF ET  Gewand Z {ficken. Dreı Geschichten erzählt (das 16
173 ZUFLC. Empfehlung dieses Brauches und ZU iıhrem LoDbe, das
der Novize Apollonius (e 1 () ausruft: „ Verhält. es siıch S da
werde ich VOoNn 1U nıcht ohne Nadel SeINnN


